
 Allgemeine Geschäftsbedingungen Seite 1 von 2 

Mag. Gerhard Moser – Daxgasse 19 – A 6020 Innsbruck 
(+43 512) 29 34 38 – info@pepperweb.net 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 

1. Angebot und Kostenvoranschlag 

1.1. An unser Angebot sind wir 14 Tage ab Ausstellungsdatum gebunden. 

1.2. Der Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit 

übernommen werden. Sollten sich nach Auftragserteilung Kostenerhöhungen im Ausmaß von über 15 % erge-

ben, so wird der Auftragnehmer den Auftraggeber davon unverzüglich verständigen. Handelt es sich um un-

vermeidliche Kostenüberschreitungen bis 15 %, ist eine gesonderte Verständigung nicht erforderlich und kön-

nen diese Kosten ohne weiters in Rechnung gestellt werden. 

1.3. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, können Auftragsänderungen oder Zusatzaufträge zu angemessenen 

Preisen in Rechnung gestellt werden. 

2. Schutz von Unterlagen und Geheimhaltung 

2.1. Pläne, Skizzen, Grafiken, Designs und dergleichen sowie Kostenvoranschläge und sonstige Unterlagen wie Pros-

pekte, Kataloge, Muster, Präsentationen und Ähnliches bleiben unser geistiges Eigentum. Jede Verwendung, 

insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zurverfügungstellung einschließlich des 

auch nur auszugsweisen Kopierens, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. 

2.2. Sämtliche oben angeführte Unterlagen können jederzeit von uns zurückgefordert werden und sind uns jeden-

falls unverzüglich unaufgefordert zurückzustellen, wenn der Vertrag nicht zustande kommt. 

2.3. Unser Vertragspartner verpflichtet sich im Übrigen zur Geheimhaltung des ihm aus der Geschäftsbeziehung 

zugegangenen Wissens Dritten gegenüber. 

3. Preise und Rechnungsstellung 

3.1. Wir sind berechtigt, die von uns zu erbringende Werkleistung mangels anderer Vereinbarung nach dem tatsäch-

lichen Anfall und dem uns daraus entstandenen Aufwand in Rechnung zu stellen. Für jede Arbeitsstunde ein-

schließlich Wegzeiten werden EUR 40,– in Rechnung gestellt. Angefangene Stunden auch von Wegzeiten wer-

den als volle Stunde verrechnet. 

3.2. Wird gegen unsere Rechnung binnen vier Wochen kein begründeter Einspruch schriftlich erhoben, gilt sie jeden-

falls als genehmigt. 

3.3. Wir sind ausdrücklich berechtigt, auch Teilabrechnungen vorzunehmen, sofern die Leistungen in Teilen erbracht 

werden. 

3.4. Der Kaufpreis/Werklohn ist binnen 14 Tagen ab Rechnungseingang ohne jeden Abzug und spesenfrei zu bezah-

len. 

3.5. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, wenn 

uns diese rechtzeitig vorher unter Anführung des Namens bzw. der Firma und der genauen (Geschäfts)anschrift 

des Käufers bekannt gegeben wurde und wir der Veräußerung zustimmen. Im Fall unserer Zustimmung gilt die 

Kaufpreisforderung schon jetzt als an uns abgetreten und sind wir jederzeit befugt, den Drittschuldner von die-

ser Abtretung zu verständigen. 

3.6. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser aus-

drücklich erklärt wird. 

4. Verzugszinsen 

4.1. Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug des Käufers/Werkbestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen in 

der Höhe von 10 % über dem Basiszinssatz jährlich zu verrechnen; hierdurch werden Ansprüche auf Ersatz 

nachgewiesener höherer Zinsen nicht beeinträchtigt. 

4.2. Der Vertragspartner/Kunde verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, selbst bei unverschuldetem Zahlungsver-

zug, die uns entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 

notwendig und im Verhältnis zur Forderung angemessen sind, zu ersetzen, wobei er sich im Speziellen ver-

pflichtet, im Falle der Beiziehung eines Inkassobüros die uns dadurch entstehenden Kosten, soweit diese nicht 

die Höchstsätze der Inkassobüros gebührenden Vergütungen laut Verordnung des BMWA überschreiten, zu er-

setzen. Sofern wir das Mahnwesen selbst betreiben, verpflichtet sich der Schuldner, pro erfolgter Mahnung ei-

nen Betrag von EUR 12,– sowie für die Evidenzhaltung des Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr ei-

nen Betrag von EUR 5,– jeweils zu bezahlen. Darüber hinaus ist jeder weitere Schaden, insbesondere auch der 

Schaden, der dadurch entsteht, dass in Folge Nichtzahlung entsprechend höhere Zinsen auf allfälligen Kredit-

konten unsererseits anfallen, unabhängig vom Verschulden am Zahlungsverzug zu ersetzen. 
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5. Transport, Erfüllungsort, Lieferverzug und Leistungsänderung 

5.1. Unsere Verkaufspreise beinhalten nicht die Kosten für Zustellung, Montage oder Aufstellung. Diese Leistungen 

werden aber von uns auf Wunsch gegen gesonderte Bezahlung erbracht. 

5.2. Mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung trägt die Kosten und das Risiko des Transportes bei Liefe-

rungen unser Vertragspartner. 

5.3. Erfüllungsort ist sowohl für unsere Leistung als auch die Gegenleistung Daxgasse 19, 6020 Innsbruck, Öster-

reich. 

5.4. Geringfügige Lieferfristüberschreitungen hat der Käufer/Werkbesteller jedenfalls zu akzeptieren, ohne dass ihm 

ein Schadenersatzanspruch oder ein Rücktrittsrecht zusteht. 

5.5. Sachlich gerechtfertigte und angemessene Änderungen unserer Leistungsverpflichtung hat der Käu-

fer/Werkbesteller zu tolerieren. 

6. Gewährleistung, Schadenersatz und Produkthaftung 

6.1. Abgesehen von jenen Fällen, in denen von Gesetzes wegen das Recht auf Wandlung zusteht, behalten wir uns 

vor, den Gewährleistungsanspruch nach unserer Wahl durch Verbesserung, Austausch oder Preisminderung zu 

erfüllen. Der Übernehmer hat stets zu beweisen, dass der Mangel zum Übergabezeitpunkt bereits vorhanden 

war. Die Ware ist nach der Ablieferung unverzüglich zu untersuchen. Dabei festgestellte Mängel sind ebenso 

unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung unter Bekanntgabe von Art und Um-

fang des Mangels dem Verkäufer bekannt zu geben. Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entde-

ckung zu rügen. Wird eine Mängelrüge nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, so gilt die Ware als genehmigt. Die 

Geltendmachung von Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüchen einschließlich von Mangelfolgeschäden 

sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln, sind in diesen Fällen ausgeschlossen. 

6.2. Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Personenschä-

den oder Schäden an zur Bearbeitung übernommenen Sachen, es sei denn, Letzteres wurde im Einzelnen aus-

gehandelt. 

6.3. Allfällige Regressforderungen, die Vertragspartner oder Dritte aus dem Titel „Produkthaftung“ iSd PHG gegen 

uns richten, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer 

Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. 

7. Aufrechnung 

7.1. Der Vertragspartner verzichtet auf die Möglichkeit der Aufrechnung. Dies gilt jedoch nicht gegenüber Verbrau-

chern für den Fall unserer Zahlungsunfähigkeit sowie für Gegenforderungen, die im rechtlichen Zusammenhang 

mit unserer Forderung stehen, gerichtlich festgestellt oder von uns anerkannt sind. In diesen Fällen besteht für 

Verbraucher die Möglichkeit zur Aufrechnung. 

8. Rechtswahl und Schiedsgerichtsvereinbarung 

8.1. Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles Recht anzuwenden. Ist der Vertragspartner Verbraucher und 

liegen die Voraussetzungen des Art 5 Abs 2 des europäischen Schuldvertragsübereinkommens (EVÜ), nicht aber 

ein Fall des Art 5 Abs 4 in Verbindung mit Abs 5 EVÜ vor, so führt die Rechtswahl nicht dazu, dass dem 

Verbraucher der durch die zwingenden Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat, gewährte Schutz entzogen wird. 

8.2. Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das am Sitz unseres Unternehmens 

sachlich zuständige Gericht örtlich zuständig. Wir haben jedoch das Recht, auch am allgemeinen Gerichtsstand 

des Vertragspartners zu klagen. 

8.3. Für alle gegen einen Verbraucher, der im Inland seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Be-

schäftigung hat, wegen Streitigkeiten aus diesem Vertrag erhobenen Klagen ist eines jener Gerichte zuständig, 

in dessen Sprengel der Verbraucher seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat. 

Für Verbraucher, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keinen Wohnsitz in Österreich haben, gelten die ge-

setzlichen Gerichtsstände. 

8.4. Alle Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben oder auf dessen Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit 

beziehen, werden nach der Schieds- und Schlichtungsordnung des Internationalen Schiedsgerichts der Wirt-

schaftskammer Österreich in Wien (Wiener Regeln) von einem oder mehreren gemäß diesen Regeln ernannten 

Schiedsrichtern endgültig entschieden. 

 

Innsbruck, im Februar 2007 

 


